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Investitionen und dem notwendigen Vorlaut für 
eine termin- und qualitätsgerechte Projektierung 
in ihre Bilanzinformation aufzunehmen. Über 
die Bilanzentscheidung ist der Anmelder ent
sprechend dem terminlichen Ablauf der Ausar
beitung des Volkswirtschaftsplanes zu infor
mieren.
(2) Der Ermittlung des Projektierungsbedarfs 
sind die bestätigten zweigspezifischen Kennzif
fern, wie Aufwandsnormgtive bzw. progressive 
Leistungs- und Aufwandskennziffern, zugrunde 
zu legen. Dabei ist von der Anwendung von An
gebotsprojekten, der Wiederverwendung vor
handener Projekte und rationeller Projektie
rungsmethoden auszugehen.
(3) Die Projektierungseinrichtungen haben ihre 
Bilanzinformationen entsprechend Muster 2 dem 
zuständigen bilanzierenden Organ zu übergeben. 
Gleichzeitig sind Entsdreidungsvorschläge zu 
Bilanzproblemen zu unterbreiten.
(4) Die bilanzierenden Organe für Projektie
rungsleistungen haben die Bilanzinformationen 
der Projektierungseinrichtungen des Bilanzbe- 
reiehes zu einer Projektierungsbilanz zusammen
zufassen, die erforderlichen Bilanzentscheidun
gen zu treffen und die Projektierungsbilanzen 
dem bilanzbestätigenden Organ zu übergeben. 
Die bilanzierenden Organe für Projektierungs
leistungen haben eigenverantwortlich Differen
zen mit den zuständigen Betrieben und Einrich
tungen, Kombinaten, wirtschaftsleitenden Orga
nen, örtlichen Räten, Ministerien und anderen 
zentralen Staatsorganen zu klären bzw. ihrer
seits den bilanzbestätigenden Organen Entschei
dungsvorschläge zu unterbreiten.
(5) Die Bilanzierung der bautechnischen Projek
tierung ist nach den vom Ministerium für Bau
wesen getroffenen Regelungen vorzunehmen.

4. In Ziff. 8 (S. 37) wird in der Festlegung 1.1. „Abs. 3“ 
in „Abs. 4“ verändert.

Muster 2 
(Vordruck 9201)

Bilanzinformation/Bilanz für . . . (Bilanzbereich) in
1 000 Std. im Planjahr

lfd. Bedarf/Deckung
Nr. f. Investitionen AST AST/GE GE AU

1 2 3 4 5 6 1

1. Projektierungsbedarf für den 
eigenen Bilanzverantwortungs
bereich
darunter:
Projektierungsbedarf für Vor
haben des zentralen Planes der 
Vorbereitung

2. Verfügbares Projektierungsaufkom
men für Investitionen
darunter:
Projektierungsaufkommen für 
Vorhaben des zentralen Planes 
der Vorbereitung

3. Bilanzergebnis für den eige
nen Bilanzverantwortungs
bereich
darunter:
Bilanzergebnis für Vorhaben 
des zentralen Planes der Vor
bereitung

VII. Zur Planung der Materialökonomie
Zu TeilM Abschnitt 21 (S. 5) der Planungsordnung:
1. In Ziff. 3.1. (S. 9) wird Abs. 1 wie folgt gefaßt:

(1) Bei der Planung der materiellen Vorräte ist 
grundsätzlich davon auszugehen, den erforderlichen 
Leistungszuwachs mit gleichbleibenden oder sinken
den Beständen durchzuführen.
Der Planung der Maßnahmen zur Senkung der Be
stände sind zugrunde zu legen:
— die staatlichen Vorgaben der Bestandshaltung, die 

staatlich festgelegten Normen, Normative, Kon
tingente und Limite für den Verbrauch und die 
Bevorratung von Energieträgern, Rohstoffen und 
Material

— ökonomisch begründete Bedarfsanforderungen in 
Übereinstimmung mit den im Plan festgelegten 
Leistungs- und Effektivitätszielen

— die in den Rechtsvorschriften festgelegten Bestell- 
und Lieferfristen

— die im Ergebnis des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts zu erreichende Beschleunigung im 
Produktionsdurchlauf durch Verkürzungen der 
Bearbeitungs-, Transport- und Lagerzeiten für 
die Verringerung der Bestände an unvollendeter 
Produktion

— ökonomisch begründete Bestandshaltung an Fer
tigerzeugnissen, mit der ein kontinuierlicher Ab
satz sowie eine hohe Disponibilität der volkswirt
schaftlich verfügbaren Zwischen- und Endpro
dukte gewährleistet wird mit dem Ziel, die bei 
den Verbrauchern zu haltenden Materialvorräte 
zu verringern.

Die Kombinate und Betriebe haben mit den Plan
entwürfen nachzuweisen, daß die Vorgaben zur Be
standsbegrenzung und Bestandssenkung durch wis
senschaftlich-technische und organisatorische Maß
nahmen sowie durch technisch-ökonomisch begrün
dete Vorratsnormen untersetzt sind. Die bilanzieren
den bzw. bilanzbeauftragten Organe haben den bi
lanzverantwortlichen Ministerien als Anlage zum 
Vordruck 1824 formlos für die wichtigsten Haupt
sortimente der Erzeugnisposition nachzuweisen, daß 
die für die Versorgungsbereiche festzulegenden staat
lichen Vorratsnormative durch entsprechende Liefer
zyklen der Produktionsbetriebe untersetzt sind.

2. In Ziff. 3.1. (S. 9) werden als Absätze 4 und 5 aufge
nommen:
(4) Mit der Ausarbeitung der Jahresvolkswirtschafts
pläne ist zur Sicherung der Einhaltung und gezielten 
Unterschreitung der staatlich vorgegebenen Ober
grenzen für die Bestände an materiellen Umlaufmit
teln in allen Betrieben und Kombinaten eine Nor
mierung der Umlaufmittel durchzuführen. Die Um
laufmittel sind durchgängig zu normieren. Mit der 
Normierung ist zu sichern, daß die in den Bilanzen 
festgelegten materiellen Fonds mit den dafür ge
planten finanziellen Umlaufmitteln übereinstimmen 
Und die Umschlaggeschwindigkeit der Umlaufmittel 
erhöht wird. Die bilanzverantwortlichen Ministerien 
haben im Rahmen der Abstimmungen zur Ausarbei
tung des Planentwurfs den Ministerien als Verant- 
wortungs- und Versorgungsbereiche zusätzlich zu 
den zentral festgelegten Vorratsnormativen für alle 
weiteren S- und M-Positionen, die auf der Grund
lage der entsprechenden MAK-Bilanzen erarbeiteten 
erzeugnisbezogenen Bestandskennziffern (liefer- und 
verbraucherseitig) zu übergeben. Die Minister der 
Versorgungsbereiche haben zu sichern, daß diese Be
standskennziffern der Normierung in den Betrieben 
zugrunde gelegt werden.
(5) Die Ergebnisse der durchgeführten Normierung 
sind von den Generaldirektoren der Kombinate ge-


